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Regeste

Nichtanhandnahme; Nichteintreten | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Nachdem eine erste Strafanzeige nicht an die Hand genommen worden war, reichte
A.________ am 15. August 2022 eine weitere Anzeige gegen B.________ wegen
Verdachts des Missbrauchs von Lohnabzügen ( Art. 159 StGB ) und zusätzlich gegen
Staatsanwalt C.________ "gem. Art. 11 StGB " ein. Die Staatsanwaltschaft nahm die
entsprechenden Verfahren gemäss Verfügung vom 2. Dezember 2022 nicht an die Hand.
Auf eine von A.________ erhobene Beschwerde trat das Kantonsgericht Schwyz am 8. Mai
2023 nicht ein. A.________ wendet sich ans Bundesgericht und beantragt, die Verfügung
vom 8. Mai 2023 sei aufzuheben, ihm sei die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und
die Staatsanwaltschaft sei zu verpflichten, das Ermittlungsverfahren gegen die beiden
Beschuldigten wieder aufzunehmen.

E. 2
Beschwerden an das Bundesgericht sind zu begründen ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). Die
Begründung muss sich insbesondere auch auf die Beschwerdeberechtigung beziehen. Die
Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen grundsätzlich nur berechtigt, wenn
sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann
(Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Als Zivilansprüche im Sinne dieser Bestimmung gelten
Ansprüche, die ihren Grund im Zivilrecht haben und deshalb ordentlicherweise vor dem
Zivilgericht durchgesetzt werden müssen. Es geht dabei in erster Linie um Ansprüche auf
Schadenersatz und Genugtuung gemäss Art. 41 ff. OR ( BGE 146 IV 76 E. 3.1; 141 IV 1 E.
1.1). Richtet sich die Beschwerde wie vorliegend gegen die Nichtanhandnahme eines
Verfahrens, hat die Privatklägerschaft im Strafverfahren nicht notwendigerweise bereits vor
den kantonalen Behörden Zivilansprüche geltend gemacht. Sie muss im Verfahren vor
Bundesgericht daher darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid
inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken kann. Das Bundesgericht stellt an die
Begründung der Legitimation strenge Anforderungen. Genügt die Beschwerde diesen nicht,
kann darauf nur eingetreten werden, wenn aufgrund der Natur der untersuchten Straftat
ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche Zivilforderung es geht ( BGE 141 IV 1 E. 1.1;
Urteile 6B_1306/2022 vom 13. Juni 2023 E. 1.1.1; 6B_1055/2020 vom 13. Juni 2022 E.
3.2.1; je mit Hinweisen).

E. 3
Der Beschwerdeführer äussert sich zu seiner Beschwerdeberechtigung im Allgemeinen
nicht und verliert insbesondere kein Wort zu den Zivilforderungen, die er aus den zur



Anzeige gebrachten Sachverhalten ableiten will. Dies ist auch nicht ohne Weiteres
ersichtlich:

E. 3.1
Was den Vorwurf des Missbrauchs von Lohnabzügen angeht, so ist der angefochtenen
Verfügung zu entnehmen, dass in der Sache bereits ein zivilrechtlicher Entscheid ergangen
ist. Inwiefern dem Beschwerdeführer darüber hinaus zivilrechtliche Ansprüche zustehen
sollen, ist - auch mangels weiterführender Erläuterungen seinerseits - nicht erkennbar.

E. 3.2
Was der Beschwerdeführer Staatsanwalt C.________ mit seinem Verweis auf Art. 11 StGB
(Begehen durch Unterlassen) genau vorwirft, lässt sich anhand der angefochtenen
Verfügung und seiner Beschwerde nicht nachvollziehen, geschweige denn, welche
Forderungen er daraus ableitet. Abgesehen davon würde es sich bei diesen gegen einen
Vertreter des Staats gerichteten Forderungen um öffentlich-rechtliche Ansprüche handeln.
Insoweit könnte sich die Nichtanhandnahme von vornherein nicht auf Zivilansprüche des
Beschwerdeführers auswirken (vgl. BGE 146 IV 76 E. 3.1 mit Hinweisen). Zur Begründung
seiner Legitimation könnten diese Forderungen somit ohnehin nicht herangezogen werden.

E. 4
Formelle Rügen, zu deren Geltendmachung der Beschwerdeführer unbesehen der fehlenden
Legitimation in der Sache befugt wäre (sog. "Star-Praxis"; vgl. BGE 141 IV 1 E. 1.1 mit
Hinweisen), finden sich in der Beschwerde keine.

E. 5
Die Beschwerde leidet hinsichtlich der Legitimation an einem offensichtlichen
Begründungsmangel, weshalb darauf im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG nicht
eingetreten wird. Dementsprechend erübrigt sich ein Beizug der kantonalen Akten. Das
vom Beschwerdeführer auch für das bundesgerichtliche Verfahren gestellte Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege wird wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde abgewiesen (
Art. 64 Abs. 1 BGG ). Ihm werden reduzierte Gerichtskosten auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 und
Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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